




N I E D E R S C H R I F T Seite: 143 
 
 
über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates Denkendorf   
am: 14.06.2018 in Denkendorf 
um 19.00 Uhr Schulungsraum  

Feuerwehrgerätehaus Denkendorf  
  
 
Sämtliche 16 Mitglieder des Gemeinderates Denkendorf  
waren ordnungsgemäß geladen. 
 
Vorsitzende war: 1. Bgmin Forster 
Schriftführer war: Frau Herrler    
 
 
Anwesend waren: 
 

 
  

Heinrich Beringer  
Heinrich Forscht 
Heike Fritzen 
Peter Lehner 
Josef Mosandl 
Alois Müller 
Karin Nerb 
Rolf Schowalter 
Ludwig Schranz  
Thomas Sendtner 
Jürgen Sendtner 
Regina von Wernitz - Keibel  
Alfons Weber 
Josef Wermuth 
Stephan Werner 
Josef Weigl 
Claus Wirth 
 
 
 
Entschuldigt abwesend waren:  
 
Christian Holtz 
 
 
 
Unentschuldigt abwesend waren: 
 
 
 
 
Die Beschlussfähigkeit war somit gegeben. 
 
  
 
Beginn der Sitzung: 19.00 Uhr 
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1. Genehmigung der Niederschrift aus der Sitzung vom 17.05.2018 

 
Ein Gemeinderatsmitglied merkt an, dass auf S. 141 fälschlicherweise ein 
Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines weiteren Kindergartens genannt sei. 
Es sei lediglich ein Beschluss gefasst worden, weitere Plätze vorzuhalten. 
 
 

2.  Beschluss über die Tagesordnung 
 
kein Beschluss 
 
 

3.  Informationen aus der Bauausschusssitzung 
 
Folgenden Anträgen wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt: 

− Bauantrag zum Neubau einer Doppelhaushälfte mit Garage auf dem Grundstück 
Fl.Nr. 3/2 Gem. Dörndorf, Riedenburger Str. (602) 

− Bauvoranfrage zum Neubau eines Nebengebäudes ohne Aufenthaltsräume auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 30/1 Gem. Gelbelsee, Burgstr. (602) 

− Bauantrag zum Neubau eines Doppelhauses mit Stellplätzen auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 155/10 Gem. Zandt, Michlstr. (602) 
 
 

4. Informationen über Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen nach 
Wegfall der Geheimhaltung 
 
Für das Kinderhaus Dörndorf wurden folgende Arbeiten vergeben: 

− Schreinerarbeiten, Los 1 - Innentüren und Innenfenster: voraussichtlich 81.250 
Euro  

− Schreinerarbeiten, Los 2 – Innenausbau: voraussichtlich 50.245 Euro  
− Betonlasurarbeiten:  voraussichtlich 17.918 Euro 
− Bodenbelagsarbeiten:  voraussichtlich 15.760 Euro 
− Fliesenarbeiten:   voraussichtlich 11.041 Euro 
− Malerarbeiten:   voraussichtlich 7.966 Euro 
− Putzarbeiten:   voraussichtlich 27.844 Euro 

 
Die Beleuchtung für das Baugebiet Dörndorf wurde an die Main-Donau-
Netzgesellschaft vergeben. Beschafft werden 16 Pilzleuchten für insgesamt 
25.753 Euro. 
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Die Straßensanierungsarbeiten für Großflächen bzw. Ausbauten wurden für 
voraussichtlich 626.401,21 Euro vergeben. 
 
 

5. Informationen über Bauvorhaben im Freistellungsverfahren 
 
 
74. Vereidigung von Ludwig Schranz und Heike Fritzen als Mitglieder des 

Gemeinderats (024) 
 
Bürgermeisterin Forster begrüßt Herrn Ludwig Schranz und Frau Heike Fritzen 
als neue Gemeinderatsmitglieder und nimmt ihnen den Eid nach Art. 31 Abs. 4 
GO ab. 
 
 

75. Besetzung der Ausschüsse (024) 
 
Es wird mitgeteilt, dass Herr Schranz die Ausschusssitze von Herrn Braun 
übernehmen möchte und Frau Fritzen die Ausschusssitze von Herrn Stechno. 

 
 

a) Rechnungsprüfungsausschuss; Beratung – Beschlussfassung   
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, Herr Ludwig Schranz in den 
Rechnungsprüfungsausschuss zu bestellen.  
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
 
 

 b) Bau- und Umweltausschuss; Beratung – Beschlussfassung  
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, Frau Heike Fritzen in den Bau- und 
Umweltausschuss zu bestellen.  
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
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c) ISEK-Ausschuss; Beratung – Beschlussfassung  
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, Frau Heike Fritzen und Herrn Claus Wirth in den 
ISEK-Ausschuss zu bestellen.  
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
 
 

 d) Sozialausschuss; Beratung – Beschlussfassung  
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, Herrn Ludwig Schranz in den Sozialausschuss zu 
bestellen.  
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
 
 

 e) Partnerschaftsausschuss; Beratung – Beschlussfassung  
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, Herrn Ludwig Schranz in den 
Partnerschaftsausschuss zu bestellen.  
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
 
 

 f) Kläranlagenausschuss; Beratung – Beschlussfassung  
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, Frau Heike Fritzen in den Kläranlagenausschuss 
zu bestellen.  
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
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g) Kulturausschuss; Beratung – Beschlussfassung  
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, Frau Heike Fritzen in den Kulturausschuss zu 
bestellen.  
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
 
 

 h) Personalausschuss; Beratung – Beschlussfassung  
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, Herrn Ludwig Schranz in den Personalausschuss 
zu bestellen.  
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
 
 

76. Umbau eines bestehenden Nebengebäudes zu gewerblichen Zwecken auf 
den Fl.Nrn. 36 und 37 Gem. Denkendorf, Am Feuerweiher; Beratung – 
Beschlussfassung (602) 
 
Es ist geplant, das bestehende Nebengebäude einer gewerblichen Nutzung 
zuzuführen. 
Das Vorhaben liegt im Hauptort Denkendorf im Bereich der Veränderungssperre, 
hier für das Gebiet der Bebauungsplanänderung Nr. 21 „Einfacher 
Bebauungsplan zur Steuerung des Maßes der Nutzung bei der Bebauung im 
unbeplanten Innerortsbereich Denkendorf“. 
Das Vorhaben liegt hierbei im Quartier 1. Die darin getroffenen Festsetzungen 
hinsichtlich der verdichteten Bebauung werden vom geplanten Vorhaben nicht 
berührt. 
 
Angaben des Bauherrn zur Nutzung: 
Die noch zu gründende Firma wird mit einer CNC-Fräsmaschine Kunststoff und 
Aluminium mechanisch bearbeiten. 
Standort wird das Betriebsgebäude der Firma auf den Fl.Nrn. 36 u. 37 Gem. 
Denkendorf. 
Die Fräsmaschine ist ein MAXIA-5-Achs-Vertikal-Bearbeitungszentrum MX-850 
von der Fa. Matsuura GmbH aus Wiesenbaden-Delkenheim. 
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Die Maschine zeichnet sich durch hohe Stabilität, Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit aus, sowie mit großem Arbeitsraum, optimaler Zugänglichkeit 
und hohen Fräsleistungen. 
Die Verfahrwege sind in X-Achse 900 mm, Y-Achse 780 mm, Z-Achse 650 mm, 
der 5-Achst.NC- Tisch hat 500 mm Durchmesser. 
Die Maschine verfügt über eine geschlossene Kühlmittelanlage und einen seitlich 
angebrachten Späneförderer, über den die Aluminiumspäne in bereitstehende 
Container gelangen. 
Weil Aluminium ein sehr hochwertiger Werkstoff ist, gelangen die Späne über 
entsprechende Recyclingbetriebe zur Neugewinnung von Aluminium. 
 
Die Arbeitszeit soll vorerst mit 1 bis 2 Mitarbeitern im Ein-Schichtbetrieb von 
Montag bis Samstag sein, mit der Option später nach Auftragsaufkommen auf 
eine zweite Schicht zu erweitern. 
 
 
Bürgermeisterin Forster bestätigt die Rückfrage, ob der Nachbar auf Fl.Nr. 39 mit 
dem Vorhaben einverstanden sei. Die Unterschrift sei geleistet. Die Gemeinde 
habe lediglich nach ihren Richtlinien zu entscheiden, gegen die hier nicht 
verstoßen werde, die endgültige Genehmigung liege dann beim Landratsamt. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied fragt nach der Zuwegung, da die Straße sehr klein sei 
und das ggf. bei einer Erweiterung zu Problemen führen könnte. 
 
Bürgermeisterin Forster bestätigt die Möglichkeit einer Vertagung, um 
Rücksprache mit dem Landratsamt zu halten, da der Antrag am 14.05. 
eingegangen sei und somit noch innerhalb der 2-Monats-Frist behandelt werden 
könne. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied spricht sich für eine Ansiedlung im Gewerbegebiet 
aus, da im Dorf selbst nur Wohnnutzung und Landwirtschaft vorherrschen. 
 
Einige Gemeinderatsmitglieder sind für eine Genehmigung, da dann ggf. das 
Landratsamt ablehne. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied fasst zusammen, dass der Gemeinderat über das 
Bauplanungsrecht zu entscheiden habe, d. h. die Feststellung treffen müsse, ob 
hier ein Dorfgebiet gegeben sei. Alle anderen Aspekte würden durch das 
Landratsamt geprüft, aber es sei sinnvoll, eine Information einzuholen, ob hier 
ein störender Betrieb vorliege oder nicht. 
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Ein anderes Gemeinderatsmitglied fragt nach der Grundstücksgröße. Da der 
Betrieb hier nur in einem Schuppen stattfinde, wäre bei einer Erweiterung ein 
Umzug sowieso erforderlich. 
 
Ein weiteres Gemeinderatsmitglied meint, dass der Antragsteller noch ein 
Lärmgutachten beibringen sollte, um festzustellen, ob das Vorhaben überhaupt 
möglich sei. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, den TOP 76 zu vertagen.  
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
 
 

77. Umnutzung einer bestehenden Werkstatt in einen tierärztlichen Standort 
auf Fl.Nr. 100 Gem. Dörndorf, Riedenburger Straße; Beratung – 
Beschlussfassung (602) 
 
Es ist geplant, die bestehende Werkstatt in einen tierärztlichen Standort 
umzunutzen.   
Das Vorhaben liegt in Dörndorf im Bereich der Veränderungssperre, hier für das 
Gebiet der Bebauungsplanänderung Nr. 21 b „Innenbereich OT Dörndorf“. Die 
darin getroffenen Festsetzungen hinsichtlich der verdichteten Bebauung werden 
vom geplanten Vorhaben nicht berührt. 
 
Angaben des Bauherrn zur Nutzung: 
Der Standort dient als Stützpunkt eines Tierarztes für landwirtschaftliche 
Nutztiere (hauptsächlich Großvieh). Im Standort befindet sich das 
Einsatzfahrzeug des Tierarztes, die benötigten Instrumente und Gerätschaften, 
ein kleiner Waschplatz mit WC und die tierärztliche Hausapotheke. Dort belädt 
der Tierarzt das Einsatzfahrzeug mit den benötigten Instrumenten und 
Medikamenten um danach zum Einsatz zu den zu behandelnden Tieren zu 
fahren. Nach dem Einsatz stellt der Tierarzt den Wagen wieder am Standort ab, 
sichert die Medikamente in seiner tierärztlichen Hausapotheke und reinigt seine 
Arbeitskleidung im geplanten Waschplatz. 
An diesem tierärztlichen Standort findet kein Publikumsverkehr (wie in einer 
Tierarztpraxis) statt. 
Die Arbeitszeiten sind abhängig von den anfallenden Einsätzen. 
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Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, dem Bauantrag in seiner vorliegenden Form das 
gemeindliche Einvernehmen zu erteilen. 
Er beschließt weiterhin, der Ausnahme von der Veränderungssperre für das 
Gebiet der Bebauungsplanänderung Nr. 21 b „Innenbereich OT Dörndorf“ 
zuzustimmen.  
 
Abstimmungsergebnis: 15  0 
Gemeinderatsmitglied Frau von Wernitz-Keibel stimmt wegen persönlicher 
Beteiligung nicht ab. 
 
 

78. Antrag auf Übernahme von Abstandsflächen für ein Bauvorhaben auf Fl.Nr. 
51/42 im Beb. Plangebiet Nr. XLII „Römerstraße“ Schönbrunn auf Fl.Nr. 
51/43 Gem. Schönbrunn; Beratung – Beschlussfassung (602) 
 
Es geht um die Planung eines Einfamilienhauses in Schönbrunn, „An der 
Windmühle“ (Flurnummer 51/42). 
Die Gemeinde ist Besitzer des Nachbarflurstückes 51/43, auf welches sich ein 
Teil der Abstandsflächen des geplanten Gebäudes erstreckt. 
Mit Schreiben vom 30.05.2018 wurde die Abstandsflächenübernahme beantragt. 
 
Stellungnahme Bauverwaltung:  
Grundsätzlich haben die Abstandsflächen auf dem Baugrundstück zu liegen. Bei 
der Berechnung der Abstandsflächen ist jedoch die Anrechnung des Abstands 
auf öffentliche Flächen bis zur Hälfte möglich ist. Die andere Hälfte steht dem 
weiteren angrenzenden Anlieger zu. 
 
Es handelt sich bei der Fl.Nr. 51/43 um kein öffentliches, sondern um ein 
Fiskalgrundstück der Gemeinde Denkendorf. Die Breite des Grundstücks ist 
2,20 m. 
Die Abstandsflächenübernahme beträgt im südlichen Bereich 0,905 m und im 
nördlichen Bereich 0,43 m. 
In einem vergleichbaren Fall im OT Denkendorf und in Gelbelsee wurde einer 
Abstandsflächenübernahme bereits schon mal zugestimmt. 
 
 
Die Planerin informiert, dass die Bestimmungen eingehalten werden und keine 
Befreiung erforderlich sei (Messpunkt = Hausmitte). 
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Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, einer Übernahme der anfallenden Abstandsflächen 
mit 0,905 m bis 0,43 m für die geplante Bebauung auf das gemeindliche 
Grundstück Fl.Nr. 51/43 Gem. Schönbrunn zuzustimmen. 
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
 
 

79.  Änderung des vorhabenbezogenen Beb. Plans Nr. XXXII (32) „SO-Solarpark 
Dörndorf“ – weiteres Verfahren; Beratung – Beschlussfassung 
(610BeXXXII) 
 
Der Gemeinderat hat in der o.g. Angelegenheit in seiner Sitzung vom 19.10.2017 
den entsprechenden Änderungsbeschluss gefasst. 
Gleichzeitig wurde beschlossen, im Vorfeld mit dem Antragsteller hinsichtlich der 
Kostenübernahme für das Bauleitplanverfahren einen städtebaulichen Vertrag 
abzuschließen. 
Der Vertrag wurde mit Datum vom 08.02.18 abgeschlossen. 
Dier weiteren Unterlagen zum Verfahren Stand 28.05.2018, wurden nunmehr per 
E-Mail am 30.05.18 übersandt. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, das Änderungsverfahren zum 
„Vorhabenbezogenen Bebauungsplan“ Nr. XXXII (32) „SO-Solarpark“ 
weiterzuführen.  
Er beschließt weiterhin, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
Behörden gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
Die Änderungspläne Stand 28.05.2018 sind Bestandteil der 
Sitzungsniederschrift. 
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
 
 

23.  Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 Innerortsbereich Denkendorf; 
Festlegung des Geltungsbereiches, Beschluss zur erneuten Auslegung 
nach § 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB; Beratung – Beschlussfassung 
(610BeXXI)  
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In der Besprechung mit dem Landratsamt Eichstätt am 14.05.2018 wurde auch 
die Abgrenzung nach § 34 oder § 35 BauGB für den Ortsteil Denkendorf 
diskutiert. 
 
Als Ergebnis wurde vorgeschlagen, dass der Geltungsbereich des einfachen 
Bebauungsplans an dem Umgriff des Flächennutzungsplanes angepasst wird. 
Dieser, erheblich erweiterte Umgriff hat zur Folge, dass eine erneute öffentliche 
Auslegung (§3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB) erneut durchzuführen ist.  
 
Die im Landratsamt Eichstätt anhängigen Bauanträge werden wahrscheinlich 
nochmals im Einzelfall hinsichtlich der Lage Außen-/Innenbereich geprüft. 
 
 
Bürgermeisterin Forster berichtet aus der Besprechung mit dem Landratsamt. 
Danach seien nun die Flächen als Geltungsbereich markiert, die auch im 
Flächennutzungsplan zur Bebauung eingebracht seien. Nach einer 
Beschlussfassung würden passende Anträge vom Landratsamt genehmigt. Der 
Umgriff sei mit dem Landratsamt abgestimmt. 
 
Bürgermeisterin Forster erläutert, dass die Farben die einzelnen Quartiere 
darstellen. Es wurde nur das Maß der baulichen Nutzung festgesetzt. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, den Umgriff, wie in der Anlage zur Niederschrift 
dargestellt, für den einfachen Bebauungsplan zu ändern. 
Die Verwaltung wird beauftragt das Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 2 BauGB erneut durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis: 15  1 
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29. Änderung des Bebauungsplans Nr.  21 a – e; Innerortsbereich Ortsteile 
Schönbrunn, Zandt, Bitz, Dörndorf, Gelbelsee;  
hier: Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und sonstiger Behörden (§ 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB)  – weiteres Verfahren ( § 3 Abs. 2 BauGB, § 4 
Abs. 2 BauGB); Beratung – Beschlussfassung  
(610BeXXIa-e) 
 
In der Gemeinderatsitzung vom 05.04.2018 wurden dem Gemeinderat die 
eingegangenen Stellungnahmen der Trägerverfahren zur Abwägung vorgelegt.  
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Die vorbereitete Abwägung wurde nicht durchgeführt, da der Gemeinderat keine 
Entscheidung über Außen- und Innenbereich durch den einfachen 
Bebauungsplan festlegen wollte.  
Der Gemeinderat hat beschlossen, nochmals das Landratsamt Eichstätt zu einer 
gemeinsamen Sitzung zu laden, inwieweit ein einfacher Bebauungsplan eine 
Abgrenzung nach § 34 oder § 35 BauGB darstellt. 
Eine Sitzung mit Vertretern des Landratsamtes und einer erweiterten Gruppe von 
Fraktionsmitgliedern des Gemeinderates hat am 14.05.2018 stattgefunden. 
Als Ergebnis dieser Besprechung bleibt festzuhalten, dass die Gemeinde 
Denkendorf einen einfachen Bebauungsplan festlegen kann. Dieser würde nicht 
den Innen- bzw. Außenbereich festlegen. Die Feststellung zu Innen- bzw. 
Außenbereich würde das Landratsamt vornehmen. Der scharfgezeichnete 
Umgriff des Bebauungsplans muss aber weichgezeichnet werden bzw. soll nicht 
so parzellenscharf dargestellt werden.  
Ein maximalerer Geltungsbereich, bis zu den Festsetzungen des 
Flächennutzungsplans, ist vorstellbar. 
Ortsabrundungssatzungen sind bei einer Weichzeichnung entsprechend nach 
wie vor möglich. 
Hinsichtlich des Immissionsschutzes hat das Landratsamt zwischenzeitlich die 
Vereinbarkeit mit einem einfachen Bebauungsplan geklärt. 
 
Durch den einfachen Bebauungsplan würde kein automatisches Baurecht 
entstehen. Dies bedeutet, dass der Immissionsschutz bei jedem 
Einzelbauvorhaben neu zu bewerten ist.  
Beim Verfahren für die verdichtete Bebauung des Hauptortes Denkendorf wurde 
hinterfragt, welche Auswirkung ein Weichzeichnen für bestehende Bauvorhaben 
habe. 
Das Landratsamt würde alle anhängigen Bauvorhaben prüfen, ob diese auch 
ohne den „alten Geltungsbereich“ im Innen- bzw. Außenbereich sind. Bislang hat 
das Landratsamt den Geltungsbereich als Abgrenzung nach § 34 oder § 35 
herangezogen. Die Gemeinde hat bei dem bisher eingezeichneten 
parzellenscharfen Geltungsbereich darauf verwiesen, dass dies keine 
Festsetzung nach § 34 oder § 35 BauGB darstellt. Herr Landes erläutert dies am 
Vorhaben der Holzlege an der Nesselstraße.  
 
 
Ein Gemeinderatsmitglied hakt nach, ob bei einem Antrag für ein normales 
Wohnhaus ebenfalls der Immissionsschutz darzustellen wäre. 
 
Bürgermeisterin Forster führt aus, dass dies insb. die Grundstücke an der 
Autobahn und Staatsstraße betreffe. 
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Ein Gemeinderatsmitglied stellt fest, dass im neuen Umgriff des OT Bitz weniger 
Fläche im Geltungsbereich liege als im vorherigen Plan. 
 
Bürgermeisterin Forster erinnert, dass es sich hier um Weichzeichnungen handle 
und die Linie nicht Ausschlag gebend sei. 
 
Herr Landes ergänzt, dass der Flächennutzungsplan bzw. das 
Entwicklungsgebot gegen einen größeren Bereich sprächen. 
 

 
Der Gemeinderat hat bereits in der Sitzung vom 24.05.2017 über die Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 21 beraten und die Änderung beschlossen. Zudem 
wurde der Erlass einer Veränderungssperre beschlossen. Die 
Veränderungssperre wurde am 22.06.2017 bekannt gemacht. In der 
Gemeinderatssitzung vom 05.10.2017 wurde die Änderung und Aufteilung 
Bebauungsplan Nr. 21 nach Ortsteilen (21 a – e) beschlossen und die frühzeitige 
Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 und der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 
BauGB durchgeführt. Die Auslegung erfolgte vom 20.10.2017 bis einschließlich 
06.12.2017. 
 
In der Sitzung vom 05.04.2018 wurde die Umbenennung in „Einfacher 
Bebauungsplan zur Steuerung des Maßes der Nutzung bei der Bebauung im 
unbeplanten Innerortsbereich; verdichtete Bebauung Ortsteile Bitz, Dörndorf, 
Gelbelsee, Schönbrunn und Zandt; verdichtete Bebauung“ beschlossen.  
 
In der Besprechung mit dem Landratsamt Eichstätt wurde festgehalten, dass der 
Umgriff des einfachen Bebauungsplans zur Steuerung des Maßes der Nutzung 
bei der Bebauung im unbeplanten Innerortsbereich nicht die Bebaubarkeit nach 
den §§ 34 und 35 BauGB festlegt. Eine Regelung der Zulässigkeit von 
Bauvorhaben im Sinne des § 34 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist ausdrücklich durch die 
Gemeinde nicht gewünscht. Somit bleibt festzustellen, dass die eingegangenen 
Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung, die den 
Geltungsbereich betroffen haben, entsprechend zu werten sind. Die Bürger und 
auch betroffenen Träger werden nach der Abwägung benachrichtigt und können 
im weiteren Bauleitplanverfahren (§ 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 BauGB) 
Stellungnahmen abgeben.  
 
 
a) Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der 

Öffentlichkeitsbeteiligung und im Rahmen der Beteiligung der Träger 
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öffentlicher Belange und sonstiger Behörden und weiteres Verfahren 
(§ 3 Abs 1 und § 4 Abs. 1 BauGB); Beratung – Beschlussfassung  

 
In der Gemeinderatssitzung vom 05.10.2017 wurde die frühzeitige 
Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 und der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 
BauGB beschlossen. Die Auslegung erfolgte vom 20.10.2017 bis einschließlich 
06.12.2017. 
 
Hierbei sind folgende Stellungnahmen eingegangen: 

 
 
A) Öffentlichkeit  

 
Behandlung der Einwendungen aus der Bürgerbeteiligung  
 
Gelbelsee, Fl.Nr. 34, Eingang am 30.11.2017 
Die Eigentümerin bringt vor, dass der Geltungsbereich der Satzung mit der 
bereits 2017 gestellten Bauvoranfrage entgegensteht. Die Eigentümerin gibt an, 
dass Sie eine Bauvoranfrage auf der Fl.Nr. 34, Gemarkung Gelbelsee auf 
Anraten der Gemeinde eingereicht hatte. 
Weiter bringt die Eigentümerin vor, dass die Gemeinde Denkendorf auf 
Baugrenzen und Baulinien verzichtet. 
Die Eigentümerin erklärt, dass die Immissionsvorgaben für das damalige 
Vorhaben eine große Herausforderung dargestellt hätten. Des Weiteren verweist 
die Eigentümerin auch auf die vorhandene Bebauung an der Autobahn.  
 
Abwägung: 
Nachdem der Geltungsbereich und die Regelung des Innen- und 
Außenbereiches durch den einfachen Bebauungsplan abgeändert wurden, ist 
die Bebaubarkeit des Grundstückes nicht mehr direkt betroffen. Die Gemeinde 
schafft durch den Bebauungsplan kein neues Baurecht, sondern legt nur das 
mögliche Maß der Bebauung fest. Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
wird im Rahmen von Einzelbauvorhaben geprüft. 
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Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt die Anregungen zur Kenntnis. Nachdem aber nur das 
Maß geregelt wird und nicht die generelle Bebaubarkeit, ist der vorgebrachte 
Einwand nicht Regelungstatbestand. 
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
 
 
Gelbelsee, Fl.Nr. 480, Eingang 06.12.2017 
Der Eigentümer bittet die bisherige Nutzungsabgrenzung zur 
Innerortsbegrenzung heranzuziehen. Auf dem Grundstück sind 
landwirtschaftliche Nebengebäude vorhanden. Das Grundstück befindet sich 
bauplanungsrechtlich im Außenbereich. 
Der Eigentümer beantragt eine Aufnahme der Fl.Nr. 480 in den Bebauungsplan. 
 
Abwägung: 
Durch die Aufnahme in den Innenbereich würde entsprechendes Baurecht 
begründet. Der Bebauungszusammenhang mit Wohnbebauung ist in diesem 
Bereich zu berücksichtigen. Außerdem ist die Immissionsbelastung für eine 
Nutzung als Wohnbebauung in diesem Gebiet nicht ausreichend geklärt. Die 
Nähe zur Autobahn ist entsprechend belastendend. Eine eigenständige 
bauleitplanerische, mögliche Entwicklung des Gebietes wäre gesondert zu 
prüfen. Der Planungswille der Gemeinde ist entsprechend sachgemäß vorrangig 
zu beachten. Die Fläche ist im FlNP als Außenbereich dargestellt. 

 
Nachdem Außen- und Innenbereich durch den neu dargestellten 
Geltungsbereich nicht geregelt wird ist der Einwand obsolet. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, den vorliegenden Einwand nicht zu 
berücksichtigen. Eine Aufnahme der Fl. Nr. 480, Gemarkung Gelbelsee in den 
Umgriff ist auf Grund der fehlenden Kennzeichnung im Flächennutzungsplan 
nicht möglich. 
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
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Gelbelsee, Fl.Nr. 35, Eingang am 06.12.2017 
Der Eigentümer bringt vor, dass sein Grundstück durch die Baugrenze in seiner 
Nutzung eingeschränkt wird. Weder er oder die eigenen Kinder könnten ein 
Wohngebäude in diesem Bereich errichten. 
 
Abwägung: 
Nachdem der Geltungsbereich und die Regelung des Innen- und 
Außenbereiches durch den einfachen Bebauungsplan abgeändert wurden, ist 
die Bebaubarkeit des Grundstückes nicht mehr direkt betroffen. Die Gemeinde 
schafft durch den Bebauungsplan kein neues Baurecht, sondern legt nur das 
mögliche Maß der Bebauung fest. Eine immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung wird im Rahmen von vorgebrachten Einzelbauvorhaben geprüft. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt die Anregungen zur Kenntnis. Nachdem aber nur das 
Maß geregelt wird und nicht die generelle Bebaubarkeit, ist der vorgebrachte 
Einwand nicht Regelungstatbestand. 
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
Dörndorf, Fl.Nr. 154, Eingang 18.01.2018, verspätet 
Der Eigentümer führt an, dass es sich um ein komplettes Grundstück mit einer 
Flurnummer handelt. Auf dieser Flurnummer stehen neben dem Wohnhaus 
mehrere Nebengebäude. Einer der Söhne plant in nächster Zukunft auf der 
Freifläche ein Wohnhaus zu errichten.  
 
Abwägung:  
Das Grundstück befindet sich aktuell aus bauleitplanerischen Gesichtspunkten 
im Außenbereich und würde durch Einbeziehung in den Geltungsbereich zum 
Innenbereich. Die Fläche steht nicht im kompletten Bebauungszusammenhang 
und ist somit Außenbereich. Der Bebauungszusammenhang endet grundsätzlich 
mit der letzten Bebauung. Der Umgriff des Bebauungsplans würde sich 
entsprechend auch bei benachbarten Grundstücken auswirken.  
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Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt die Anregungen zur Kenntnis. Nachdem aber nur das 
Maß geregelt wird und nicht die generelle Bebaubarkeit, ist der vorgebrachte 
Einwand nicht Regelungstatbestand. 
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
 
 
Zandt, Fl.Nr. 260, Eingang 02.02.2018, verspätet 
Die Eigentümer geben an, dass Sie für das Grundstück Fl.Nr. 260, Gemarkung 
Zandt Erschließungsbeiträge für den Straßenausbau und Herstellungsbeiträge 
für den Kanal geleistet haben.  
Die Eigentümer beantragen, dass ein Wohnbaugebiet ausgewiesen wird. Einer 
Teilveräußerung von Flächen stimmen die Eigentümer zu. 
Die Entwässerung der südlichen Grundstücksflächen ist zu überplanen.  
 
Abwägung: 
Das Grundstück befindet sich aktuell aus bauleitplanerischen Gesichtspunkten 
im Außenbereich und würde durch Einbeziehung in den Geltungsbereich zum 
Innenbereich. Die Fläche steht nicht im kompletten Bebauungszusammenhang 
Das Grundstück ist 4212 qm groß. Auch Fragen der Erschließung des 
kompletten Grundstückes sind nicht abschließend geklärt. Die 
planungsrechtliche Entwicklung einer weiteren Bebauung in diesem Gebiet ist 
aktuell nicht das Planungsziel der Gemeinde Denkendorf. Eventuell zu Unrecht 
erhobene Beiträge sind bei der Bauleitplanung nicht Ausschlag gebend. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt die Anregungen zur Kenntnis. Nachdem aber nur das 
Maß geregelt wird und nicht die generelle Bebaubarkeit, ist der vorgebrachte 
Einwand nicht Regelungstatbestand. 
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
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Bitz, Grundstück Fl.Nr. 30 
Die Einwandführer bringen vor, dass das Grundstück steuerlich und durch ein 
Gutachten nach § 194 BauGB als Bauland bewertet wurde. Außerdem wird 
vorgebracht, dass kein neuer Erschließungsplan angedacht ist. Dies stellt in sich 
einen Widerspruch dar. Weiter wird angeführt, dass der neue Bebauungsplan 
nur die Art der Bebauung regeln kann und nicht die Umwandlung von Bauland in 
Außengebiet.  
 
Abwägung: 
Der neue Entwurf des Geltungsbereiches (Weichzeichnung) und nur die 
Regelung des Maßes der Bebauung bewirkt keine Einteilung in Außen- und 
Innenbereich. Der vorgebrachte Einwand ist somit nicht mehr gegeben und muss 
im Einzelfall durch die Baugenehmigungsbehörde geklärt werden. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt die Anregungen zur Kenntnis. Nachdem aber nur das 
Maß geregelt wird und nicht die generelle Bebaubarkeit, ist der vorgebrachte 
Einwand nicht Regelungstatbestand. 
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
 
 
Bitz, Fl.Nr. 17, Eingang 05.03.2018 
Der Antragssteller möchte, dass das Grundstück im Rahmen der Bauleitplanung 
im Geltungsbereich mitberücksichtigt wird.  
Das Vorhaben liegt innerhalb des FlN-Planes. Ein Lärmschutzgutachten für das 
geplante Gebiet liegt vor. Lt. diesem Gutachtens ist die Ausweisung als 
Dorfgebiet (MD) möglich. Die Beeinträchtigungen des Immissionsschutzes sind 
u. a. den Windanlagen geschuldet. 
 
Abwägung: 
Der neue Entwurf des Geltungsbereiches (Weichzeichnung) und damit nur die 
Regelung des Maßes der Bebauung, bewirkt keine Einteilung in Außen- und 
Innenbereich. Der vorgebrachte Einwand ist somit nicht mehr gegeben und die 
Bebaubarkeit müsste im Einzelfall geklärt werden. 
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Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt die Anregungen zur Kenntnis. Nachdem aber durch den 
einfachen Bebauungsplan nur das Maß geregelt wird und nicht die generelle 
Bebaubarkeit, ist der vorgebrachte Einwand nicht Regelungstatbestand.  
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
 
 
Bitz, Fl.Nr. 38, Eingang 03.04.2018 
Der Eigentümer führt an, dass das Grundstück Fl.Nr. 38, Gemarkung Bitz im 
westlichen Teil nicht mehr bebaut werden könnte. Bereits im Jahr 1999 wurde für 
dieses Grundstück in einem Vorbescheid eine Bebauung für zulässig erklärt. 
Nach § 1 BauGB sollen die Bauleitpläne eine nachhaltige Entwicklung 
gewährleisten. Es wird beantragt die Flächen in den Geltungsbereich mit 
einzubeziehen. 
 
Abwägung: 
Der neue Entwurf des Geltungsbereiches (Weichzeichnung) und damit nur die 
Regelung des Maßes der Bebauung, bewirkt keine Einteilung in Außen- und 
Innenbereich. Der vorgebrachte Einwand ist somit nicht mehr gegeben und die 
Bebaubarkeit müsste im Einzelfall geklärt werden. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt die Anregungen zur Kenntnis. Nachdem aber durch den 
einfachen Bebauungsplan nur das Maß geregelt wird und nicht die generelle 
Bebaubarkeit, ist der vorgebrachte Einwand nicht Regelungstatbestand.  
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
 
 
Zandt, Fl.Nr. 314/17 Eingang 18.05.2018 
Der Eigentümer führt auf, dass sein Grundstück 426 m² groß ist. Die Festsetzung 
der Mindestgrundstücksgröße auf 450 m² würde das Grundstück für eine 
Wohnbebauung ausschließen.  
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Abwägung: 
Die Gemeinde hat im Rahmen seiner Planungshoheit die Verdichtung in den 
Ortsteilen entsprechend festgesetzt. Die Festsetzung spiegelt die 
Entwicklungsziele der Gemeinde Denkendorf wieder. Wie in der Begründung der 
Satzung dargestellt, möchte die Gemeinde Denkendorf die Ortsteile 
entsprechend verdichten bzw. eine geordnete, größenverträgliche Bebauung 
regeln.  
Die vorhandene Grundstücksgröße des Grundstückes Fl.Nr. 314/17 steht der 
gewünschten Entwicklung entgegen.  
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt von der Eingabe Kenntnis. Die 
Mindestgrundstücksgröße soll nicht angepasst werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
 
 

B) Träger öffentlicher Belange - Stellungnahmen mit Einwänden 

 
Keine Einwände erhoben: 
Staatliches Bauamt Ingolstadt, Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
 
 
Autobahndirektion Nordbayern vom 18.10.2017: 
Nr. 21 a) Bitz: weist einen Abstand von ca. 3,4 km zur Bundesautobahn auf. 
Belange des Straßenbaulastträgers sind nicht betroffen. 
 
Nr. 21 b) Dörndorf:  
1. Oberflächen- und sonstiges Abwasser darf nicht der Entwässerung der BAB 

A9 zugeführt werden. 
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2. Gegenüber dem Straßenbaulastträger können keine Ansprüche aus 
Lärmemissionen und anderen Emissionen geltend gemacht werden. 

Nr. 21 c) Gelbelsee: 
1. Oberflächen- und sonstiges Abwasser darf nicht der Entwässerung der BAB 

A9 zugeführt werden. 
2. Gegenüber dem Straßenbaulastträger können keine Ansprüche aus 

Lärmemissionen und anderen Emissionen geltend gemacht werden. 
 
Nr. 21 d) Schönbrunn: 
1. Oberflächen- und sonstiges Abwasser darf nicht der Entwässerung der BAB 

A9 zugeführt werden. 
2. Gegenüber dem Straßenbaulastträger können keine Ansprüche aus 

Lärmemissionen und anderen Emissionen geltend gemacht werden. 
 
Nr. 21 e) Zandt: 
1. Oberflächen- und sonstiges Abwasser darf nicht der Entwässerung der BAB 

A9 zugeführt werden. 
2. Gegenüber dem Straßenbaulastträger können keine Ansprüche aus 

Lärmemissionen und anderen Emissionen geltend gemacht werden. 
 
Abwägung: 
Die vorgebrachten Einwände werden zur Kenntnis genommen und voll 
umfänglich beachtet und entsprechend berücksichtigt.  
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beachtet die Einwände und nimmt diese zur Kenntnis. 
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
 
 
Herr Schowalter verlässt die Sitzung. 
 
 
Regierung von Oberbayern als höhere Planungsbehörde vom 20.10.2017 
Die Gemeinde Denkendorf plant mit der Änderung die Aktualisierung der 
baulichen Festsetzungen für die Ortsteile Bitz, Dörndorf, Gelbelsee, Schönbrunn 
und Zandt. Durch eine Erhöhung der Grundflächenzahl soll dabei eine moderate 
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Nachverdichtung ermöglicht werden. Gleichzeitig soll die Anzahl der maximal 
zulässigen Wohneinheiten je Gebäude und Grundstück begrenzt werden. 
Die Ermöglichung einer angemessen Nachverdichtung ist vor dem Hintergrund 
des LEP-Ziels 3.2 (Innenentwicklung vor Außenentwicklung) zu begrüßen. 
Darüber hinaus bleiben landespolitische Belange unberührt. Die o. g. Planung 
steht den Erfordernissen der Raumordnung nicht entgegen. 
Als Hinweis wird für die Dorfgebiete angeregt, geeignete Festsetzungen, die eine 
Entstehung unzulässiger Einzelhandelsagglomerationen ausschließen, zu 
treffen. 
 
Abwägung: 
Eine weitere Festsetzung und Regelung zur Entstehung unzulässiger 
Einzelhandelsagglomerationen im einfachen Bebauungsplan ist nicht 
vorgesehen, da keine entsprechende Entwicklung zu erkennen ist. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. Eine weitere Festsetzung und 
Regelung im einfachen Bebauungsplan ist nicht vorgesehen. 
 
Abstimmungsergebnis: 15  0 
 
 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ingolstadt, Eingang am 
23.10.2017 
Aus land- und forstwirtschaftlicher Sicht bestehen keine Einwände, da auf Basis 
der zur Verfügung gestellten Unterlagen „die Gefahr der für den ländlichen 
Bereich unüblichen dichten Bebauung“ trotz der Erhöhung der GRZ auf 0,6 bzw. 
der GFZ auf 0,8 begrenzt und „die landwirtschaftlichen Betriebe in ihrem 
Bestand“ gesichert bzw. „ihnen Erweiterungsmöglichkeiten gelassen“ werden 
sollen. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis. 
 
Abstimmungsergebnis: 15  0 
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Landratsamt Eichstätt, Bauverwaltung  
In der geplanten Bebauungsplanänderung wird der Geltungsbereich völlig neu 
festgelegt. Daher kann wohl nicht mehr von einer Änderung gesprochen werden, 
sondern von einer Neuaufstellung eines Innerortsbebauungsplans. 
Auch der alte Bebauungsplan hat einen definierbaren Geltungsbereich 
beinhaltet. Beim aktuellen Umgriff wird vom alten Umgriff nicht abgewichen. Die 
planerische Darstellung ist aus der damaligen Festsetzung entwickelt. Der 
Passus der möglichen Außen- und Innenbereichsregelung ist von der 
verdichteten Bebauung unabhängig zu sehen. 
Nachdem in dem Behördentermin am 14.05.2018 mit dem Landratsamt Eichstätt 
der Umgriff geändert wurde, ist die Außen- Innenbereich Regelung noch mehr 
der alten Regelung angepasst. Somit kann nicht von einer Neuaufstellung 
gesprochen werden. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. Die Grundlage des 
Geltungsbereiches bildet nach wie vor die Satzung mit Urfassung vom 
22.07.1994. 
 
Abstimmungsergebnis: 15  0 
 
 
Zudem regelt der neue Bebauungsplan im Gegensatz zum bisherigen einfachen 
Bebauungsplan, in dem nur die verdichtete Bebauung geregelt wurde, auch die 
Geschosszahlen und somit die Höhenentwicklung der Gebäude. Auch dahin ist 
von einer Neuaufstellung auszugehen.  
Die Änderung des Bebauungsplanes beinhaltet weiterhin nur die Regelung des 
Maßes der Bebauung (§ 16 ff. BauNVO). Die Feststellung des Gebietscharakters 
wird nicht geregelt. 
 
Vor allem wird durch den Bebauungsplan auch detailliert die Bebaubarkeit der 
Grundstücksflächen geregelt. 
Die Gemeinde Denkendorf hat durch das Gespräch mit dem Landratsamt vom 
14.05.2018 nochmals klargestellt, dass nicht beabsichtigt ist, die Bebaubarkeit 
der Grundstücke zu regeln. Durch den in Abstimmung mit dem Landratsamt 
Eichstätt weichgefassten Geltungsbereich ist eine Regelung der Unterscheidung 
des Innen- und Außenbereiches wieder für jedes Einzelvorhaben zu treffen.  
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Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis und passt den Geltungsbereich 
entsprechend an. 
 
Abstimmungsergebnis: 15  0 
 
 
Herr Schowalter kehrt zur Sitzung zurück. 
 
 
Insoweit ist eine maßstäbliche Planzeichnung im Maßstab 1:1000 mit 
Nordausrichtung und detailgenauer Abgrenzungslinien des Geltungsbereiches, 
um die Bebaubarkeit der Grundstücksflächen genau abgrenzen zu können. 
 
Die Anregung wird im weiteren Verfahren berücksichtigt. Ein entsprechender 
Plan ist bereits im Maßstab 1: 2500 erarbeitet.  
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. Die Pläne sind zwischenzeitlich 
erarbeitet. 
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
 
 
Zudem werden auch Außenbereichsflächen neu in den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes mitaufgenommen und somit auch Bauland geschaffen. (Fl.Nr. 
375, Fl.Nrn. 173, 56/4, 56/5, 170; Gelbelsee Nord, Bauflächen werden in 
Richtung Norden ausgeweitet und somit wird auch ein Heranrücken von 
Wohnbebauung in Richtung Autobahn ermöglicht.) 
Die neuen Bauflächen sind detailliert darzulegen, eine Flächenübersicht ist zu 
erstellen und auch der naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen dazulegen. 
 
Abwägung: 
Durch den neu gestalteten einfachen Bebauungsplan wird kein Baurecht 
generiert. Der Geltungsbereich wird entsprechend neu ausgearbeitet. 
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Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. Der Geltungsbereich wird 
entsprechend neu ausgearbeitet.  
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
 
 
Auch ist dem Bebauungsplan ein Umweltbericht beizufügen. 
 
Abwägung: 
Der Umweltbericht ist von der Gemeinde beauftragt und wird entsprechend 
nachgeliefert. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. Der Umweltbericht ist bereits 
beauftragt.  
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
Zulässige Gebäude: 
Gemäß Nr. 1.3 sind nur Einzel, Doppel und Reihenhäuser zulässig. 
Demnach wären landwirtschaftliche Gebäude, (nichtstörende) gewerbliche 
Gebäude, Anlagen für soziale, gesundheitliche, kirchliche oder sportliche 
Zwecke, Garagen und Nebengebäuden etc. nicht zulässig. Daher ist die textliche 
Festsetzung gerade in den dörflich geprägten Gebieten zu überarbeiten. 
 
Abwägung: 
Die textliche Änderung „bei Wohngebäuden sind Einzel- und Doppel- und 
Wohnhausgruppen in offener Bauweise zulässig“ wird entsprechend in der 
Satzung abgeändert.  
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. Die Änderungen werden 
entsprechend eingearbeitet. 
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
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Grundflächenzahl: 
Die GRZ wird auf 0,6 festgesetzt. Gemäß § 17 BauNVO beträgt die Obergrenze 
für Allgemeine Wohngebiete 0,4 und für Misch bzw. Dorfgebiete 0,6. Der 
Bebauungsplan regelt nicht die Art der Nutzung. Da der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans aber auch Gebiete enthält, die Allgemeine Wohngebiete 
darstellen (wie z. B. westliche Bereiche Gelbelsee und westliche Bereiche Zandt, 
entsprechend den Darstellungen des Flächennutzungsplanes) kann eine 
pauschale Festlegung der GRZ auf 0,6 nicht erfolgen. Eine pauschale GRZ von 
0,6 wäre demnach nur möglich, wenn geregelt wird, dass bei der Ermittlung der 
zulässigen Grundfläche die Grundflächen von Garagen, Stellplätzen etc. gemäß 
§ 19 Abs. 4 BauNVO enthalten wäre. Ausnahmsweise wäre eine Überschreitung 
der GRZ nur möglich, wenn die Gründe des § 17 Abs. 2 BauNVO vorliegen. 
Hierzu wäre grundsätzlich eine Bestandsaufnahme des gesamten überplanten 
Gebietes erforderlich und eine Beschränkung der GRZ-Überschreitung auf 
speziell betroffene Gebiete. In der Begründung ist dies entsprechend 
darzulegen. Eine Überschreitung der GRZ pauschal für alle Ortsteile ohne 
Differenzierung ist nicht zulässig. 
 
Abwägung: 
Die Festsetzungen nach GRZ und GFZ sind im vorgelegten 
Bebauungsplanentwurf entsprechend eingearbeitet. 
Eine Überschreitung um 50% nach § 19 Abs. 4 BauNVO ist entsprechend 
definiert. Eine Regelung über städtebauliche Gründe soll nicht erfolgen. 
 
 
Ein Gemeinderatsmitglied möchte wissen, ob die Berechnung unter der 
Berücksichtigung von Stellplätzen, Zufahrten und versiegelten Flächen erfolge. 
Dies sei im Beschlussvorschlag nicht aufgenommen. Das Landratsamt empfehle 
die Mitberücksichtigung. Der Beschluss sollte um diese Entscheidung ergänzt 
werden. 
 
Ein anderes Gemeinderatsmitglied spricht sich gegen die Einberechnung aus, 
das Landratsamt habe lediglich eine Empfehlung abgegeben. 
 
Ein weiteres Gemeinderatsmitglied informiert, dass in den Textfestsetzungen 
eindeutig auf §19 Abs. 4 BauNVO verwiesen werde und stellt die Frage, ob diese 
Zahl überhaupt festgesetzt werden sollte, da sie ggf. über der Empfehlung der 
BauNVO liege. Die Festsetzung sei nicht auf die entsprechende Gebietsart 
angepasst. 
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Bürgermeisterin Forster weist darauf hin, dass bei einem Weglassen der 
Regelung die gesamte Entscheidungshoheit ans Landratsamt abgegeben werde, 
daher habe man sich bewusst für die Regelung entschieden. Dies wurde im 
Gemeinderat mehrmals thematisiert. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt den Einwand zur Kenntnis und stellt fest, dass die 
Festsetzungen entsprechend im Bebauungsplan bereits berücksichtigt sind.  
 
Abstimmungsergebnis: 14  2 
 
 
Herr Schowalter verlässt die Sitzung. 
 
 
LRA, Bauverwaltung, zur Begründung: 
In der Begründung wird dargelegt, dass die Höchstzahl der Wohnungen je 
Gebäude auf 6 Wohnungen je Hauptgebäude beschränkt werden soll. In den 
textlichen Festsetzungen ist hier jedoch keine Regelung ersichtlich. 
 
 
Ein Gemeinderatsmitglied meint, dass die Höchstzahl 6 bewusst belassen 
wurde, und gibt zu bedenken, dass bei einer Streichung dieser Festsetzung die 
Tür für Riesen-Wohnblocks geöffnet sei. 
 
Ein anderes Gemeinderatsmitglied meint, dass für das Landratsamt nicht die 
Zahl der Wohneinheiten, sondern die Kubatur entscheidend sei. 
 
Entgegen der Aussage der Bürgermeisterin, dass so große Grundstücke nicht 
vorhanden seien, meint ein Gemeinderatsmitglied, dass es diese durchaus gebe 
bzw. durch Verschmelzungen entstehen könnten.  
 
Bürgermeisterin Forster erinnert daran, dass die Prämisse für die Ortsteile sei, 
diese dörflich und ländlich strukturiert zu erhalten. 
 
Herr Forster informiert, dass die Anzahl der Wohneinheiten nie Inhalt der 
Textfestsetzungen gewesen sei, lediglich in der Begründung genannt. 
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Ein Gemeinderatsmitglied fragt, warum nicht auch in den Ortsteilen größer 
gebaut werden solle, damit würde man die Eigentümer dort einschränken. 
 
Darauf entgegnet ein anderes Gemeinderatsmitglied, dass in den Ortsteilen 
auch die verkehrliche Infrastruktur nicht vorhanden sei, die ansonsten ggf. 
nachgerüstet werden müsse. 
 
Ein weiteres Gemeinderatsmitglied meint, dass bei einer Öffnung der 
Obergrenze dann auch eine Tiefgaragen-Satzung erlassen werden müsse. 
 
Bürgermeisterin Forster erläutert erneut, dass keine Obergrenze der 
Wohneinheiten mehr festgehalten sei. 
 
 
Beschluss: 
Die Regelung der Zulässigkeit von max. 6 Wohnungen wird in der Begründung in 
allen Ortsteilen entsprechend gestrichen.  
 
Abstimmungsergebnis: 8  7 
 
 
Bürgermeisterin Forster teilt mit, dass in der Stellplatz-Satzung zwei Stellplätze je 
Wohneinheiten geregelt seien.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied meint, dass die Tiefgaragen in Denkendorf wegen des 
erhöhten Verkehrsaufkommens festgesetzt wurden. Die Ortsteile dagegen sollen 
ruhig bleiben, demnach gebe es keine Begründung für Tiefgaragen. 
 
Im Gemeinderat werden verschiedene Meinungen zu den Tiefgaragen vertreten, 
insb. hinsichtlich der Kosten. 
 
Herr Schowalter kehrt zur Sitzung zurück. 
 
Bürgermeisterin Forster erklärt, dass die Tiefgaragen-Problematik im Auge 
behalten werde, vorerst seien die Stellungnahmen abzuwarten. 
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Immissionsschutzrechtliche Problematik: 
Im Norden von Gelbelsee wird ein Heranrücken von Wohnbauflächen Richtung 
Autobahn ermöglicht. Aufgrund der Nähe zur Autobahn ist dies aber ohne 
Lärmschutzgutachten und ohne Lärmschutzmaßnahmen nicht zulässig.  
 
Abwägung: 
Durch den neuen Umgriff bzw. durch den einfachen Bebauungsplan wird nur das 
Maß der Bebauung geregelt. Weitere Genehmigungshindernisse sind im 
Einzelfall durch die entsprechenden Behörden zu prüfen. Eine Bebaubarkeit wird 
nicht generell ermöglicht. Dies wurde vom Immissionsschutz des Landratsamtes 
zwischenzeitlich telefonisch am 05.06.2018 so bestätigt. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis und beschließt, dass hinsichtlich des 
Immissionsschutzes keine weiteren Anpassungen erforderlich sind.  
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
 
 
Mit der Bebauungsplanänderung besteht daher derzeit kein Einverständnis. 
Durch den Behördentermin am 14.05.2018 mit dem Landratsamt Eichstätt 
wurden die Unklarheiten angepasst. Somit kann das Bauleitplanverfahren 
fortgeführt werden.  
 
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, das Bauleitplanverfahren fortzuführen. 
 

Abstimmungsergebnis: 16  0 
 
 

Tiefbauverwaltung 
Keine Einwände bei Beachtung und Einhaltung nachstehender Punkte: 
Außerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrtsgrenzen: 
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1. Außerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrtsgrenzen und innerhalb von 
Verknüpfungsbereichen ist entlang der Kreisstraßen gemäß Art. 23 Abs. 2 
BayStrWG eine Anbauverbotszone von 15,00 m einzuhalten. 

2. Neue Zufahrten und Erschließungen zu Kreisstraßen sind nur nach 
Rücksprache mit der Tiefbauverwaltung möglich. 

3. In den Einmündungsbereich zu den Kreisstraßen sind die bestehenden 
Sichtdreiecke (Art. 26 BayStrWG) von jeder sichtbehindernden Bebauung 
und Bepflanzung freizuhalten. 

4. Auf die von der Kreisstraße ausgehenden Emissionen wie Lärm, Abgase, 
Salz etc. wird hingewiesen; eventuell erforderliche Schutzeinrichtungen sind 
von und auf Kosten der Gemeinde Denkendorf außerhalb des 
Kreisstraßengrundes einzuplanen und bei Bedarf zu errichten. 

 

Abwägung: 
Die vorgebrachten Hinweise und Empfehlungen werden von der Gemeinde 
Denkendorf entsprechend umgesetzt bzw. vollumfänglich beachtet. 
 
 

Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt die Einwände zur Kenntnis und arbeitet die 
dargestellten Vorschläge ein.  
 

Abstimmungsergebnis: 16  0 
 
 
SG. 45 Naturschutz 
Keine Bedenken 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
 
 
Herr Lehner und Herr Thomas Sendtner verlassen die Sitzung. 
 



FORTSETZUNGSBLATT ZUR NIEDERSCHRIFT                                            Seite: 173 
über die öffentliche Sitzung 
 
des Gemeinderates Denkendorf                                                               am: 14.06.2018 
Lfd. Nr.                                   Sachverhalt 
 

Technischer Hochbau 
Es ist festzustellen, dass die Umrandung der Gebiete relativ pauschal 
vorgenommen werden, dabei wurden auch einige lupenreine 
Außenbereichsflächen aufgenommen; daher ist insbesondere auch textlich 
festzuhalten, dass bestimmte Flächen innerhalb des Gebietes nicht automatisch 
ein Baurecht generieren. 
Unter 1.3 heißt es weiter, dass nur „Einzel- und Doppel- und Reihenhäuser“ 
zulässig sind. Wie verhält es sich hier mit landwirtschaftlichen Gebäuden? Um 
diese weiterhin insbesondere in den Dorfgebieten zu ermöglichen, müssten 
diese unbedingt Erwähnung finden. 
Des Weiteren möchten wir noch darauf hinweisen, dass die von der Gemeinde 
am 08.06. bekannt gemachte Veränderungssperre nach wie vor unsererseits 
kritisch bewertet wird, da wir die zugrundeliegenden Flächen als viel zu pauschal 
erachten. 
 
Ein zu sichernder Bebauungsplan kann zwar sowohl ein qualifizierter (§ 30 Abs. 
1 BauGB) als auch ein einfacher Bebauungsplan (§ 30 Abs. 3 BauGB) sein, auf 
keinen Fall jedoch gilt diese für die Aufstellung von Satzungen nach BauGB 
(etwa im Sinne § 34 BauGB). Insofern sind die materiellen Voraussetzungen 
durch die Gemeinde zu prüfen. Zudem weisen wir darauf hin, dass eine 
Veränderungssperre nur „zur Sicherung“ der Planung erlassen werden darf, d. h. 
sie muss für diesen Zweck erforderlich sein. Das ist sie nicht, wenn Vorhaben, 
die die Planung gefährden, bereits auf der Grundlage des geltenden Rechts 
abgelehnt werden können. 
 
Ein Festhalten an der pauschalen Veränderungssperre bedeutet in der Praxis 
einen erheblichen Verwaltungsaufwand sowohl für die Gemeinde als auch die 
Untere Bauaufsichtsbehörde. 
 
Abwägung: 
Die Gemeinde stellt einen einfachen Bebauungsplan nach § 30 Abs. 3 BauGB 
auf. Die Regelungen des § 34 BauGB bleiben hiervon unberührt. 
Die Gemeinde Denkendorf hat durch das Gespräch mit dem Landratsamt, u. a. 
Technischer Hochbau, vom 14.05.2018 nochmals klargestellt, dass nicht 
beabsichtigt ist, die Bebaubarkeit der Grundstücke zu regeln. Durch den in 
Abstimmung mit dem Landratsamt Eichstätt weichgefassten Geltungsbereich ist 
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eine Regelung der Unterscheidung des Innen- und Außenbereiches wieder für 
jedes Einzelvorhaben zu treffen.  
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, von den Ausführungen Kenntnis zu nehmen. Durch 
den in der Besprechung erzielten Konsens über die Darstellung des einfachen 
Bebauungsplans sind hinsichtlich der vorgebrachten Stellungnahmen keine 
weiteren Maßnahmen mehr erforderlich. Das Verfahren ist weiter zu führen. 
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 
 
Sachgebiet 44 Immissionsschutz  
Vorbemerkungen: 
Der vorgelegte Bebauungsplan ist in sich nicht schlüssig. Zum einen spricht er 
von den Ortsteilen die er behandeln soll, zum anderen wird aber auch der 
Hauptort Denkendorf behandelt. Weiterhin ist dem Bebauungsplans Nr. 21 a bis 
e „Innenbereich Ortsteile“ nicht zu entnehmen, um welchen Entwurfsstand es 
sich handelt, da man sich auf kein Entwurfsdatum beziehen kann. 
 
1. Satzungstext: 
In I. Textfestsetzungen wird unter Nr. 1.3 aufgeführt, das nur Einzel-, Doppel- 
und Reihenhäuser zulässig sind. Nebengebäude sind deshalb nicht zulässig. 
Diese Festsetzung ist für den fachlichen Immissionsschutz nicht ganz 
nachvollziehbar. Durch die Verwendung des Begriffs Häuser wird der 
vorangegebene Regelungsrahmen der BauNVO verlassen, da hier der Begriff 
nicht verwendet wird. Da in den Ortschaften viele gewerbliche und 
landwirtschaftliche Hallen und Gebäude angesiedelt sind, ist eine weitere 
Nutzung hier stark eingeschränkt worden bzw. deren Nutzung wird für nicht 
zulässig erklärt, da explizit nur Wohnbaugrundstücke als Maß der baulichen 
Nutzung für zulässig erklärt werden. 
 
Die Gemeinde Denkendorf nimmt die Ausführungen zur Kenntnis, diese wurden 
in der Stellungnahme der Bauverwaltung des Landratsamtes abgehandelt.  
 
2. Begründung 
Unter Nr. 1.1 c wird vom Hauptort gesprochen, dieser ist nicht Gegenstand des 
Bplanes Nr. 21 a bis e „Innenbereich Ortsteile“ 
Unter II. Planungsrechtliche Voraussetzungen – Maß der baulichen Nutzung wird 
von einer höchstzulässigen Zahl von 6 Wohnungen je Hauptgebäude 
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gesprochen. Hier müsste zum einen von einem Haupthaus gesprochen werden 
und die höchstzulässige Zahl wird auf 6 Wohnungen begrenzt. Diese 
Begrenzung fehlt im Satzungstext. 
 
3. Planerische Festsetzungen 
3.1 Für die Fl.Nr. 25 wurde 2016 eine Bauvoranfrage gestellt. Teile des 
geplanten Wohnhauses müssten dann im Außenbereich liegen. 
 
Aus immissionsfachlicher Sicht bestehen gegen den Umgriff des „Innenbereichs“ 
keine Bedenken. 
 
3.2 Zandt 
3.3 Nach RISVIEW ist im Norden von Zandt (Fl.Nr. 255) der 
Flächennutzungsplan größer angegeben, es könnte daher hier ein 
Bplan/Satzung existieren. Die Fläche wäre dann zweimal überplant. Gleiches gilt 
für den Bereich in der Mitte von Zandt (Fl.Nr. 49/2). 

Abwägung: 
Im Zuge des neunen Baugebietes Bitzer Berg wurde der alte Bebauungsplan 
zwischenzeitlich aufgehoben. Eine Überplanung ist somit nicht mehr gegeben.  
Aus immissionsfachlicher Sicht bestehen gegen den Umgriff des „Innenbereichs“ 
keine Bedenken. 
 
 
Beschluss: 
Die Gemeinde Denkendorf nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.  
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 
 
3.3 Schönbrunn  
Aus immissionsfachlicher Sicht bestehen gegen den Umgriff des „Innenbereichs“ 
keine Bedenken. 
 
 
Beschluss: 
Die Gemeinde Denkendorf nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und arbeitet 
eine entsprechende zeichnerische Abgrenzung ein.  
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
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3.4  Gelbelsee 
Im nördlichen Bereich von Gelbelsee rutscht der zum Innenbereich erklärte 
zulässige Baubereich näher an die Autobahn heran. Aus immissionsfachlicher 
Sich ist hier mittels Schallgutachten die Zulässigkeit (nicht schädlichen 
Umwelteinwirkungen ausgesetzt; Lärmminderungseinrichtungen, Anforderungen 
an das Gebäude, …) nachzuweisen. Nach Vorlage ergeht hierzu die 
abschließende Stellungnahme. 
 
Abwägung: 
Die Gemeinde Denkendorf wird, wie oben in der Stellungnahme des Bauamtes 
erörtert, den Umgriff für die Wohnbebauung und den Nebengebäuden 
entsprechend anpassen. 
 
 
Beschluss: 
Die Gemeinde Denkendorf nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.  
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 
 
3.5 Dörndorf 
In dieser Ortschaft kommt es aufgrund der textlichen Festsetzungen zu 
erheblichen Problemen mit den gewerblichen und landwirtschaftlichen 
Nutzungen. 
 
Die Nutzung nach BauNVO wird nicht geändert. Es wird nur das Maß neu 
geregelt. 
 
Aus immissionsfachlicher Sicht bestehen gegen den Umgriff des „Innenbereichs“ 
keine Bedenken. 
 
Abwägung: 
Die Gemeinde stellt einen einfachen Bebauungsplan nach § 30 Abs. 3 BauGB 
auf. Die Regelungen des § 34 BauGB bleiben hiervon unberührt. 
Die vom Gemeinderat beschlossene Aufteilung in Hauptort Denkendorf und 
Ortsteile wird entsprechend umgesetzt. 
 
Die Gemeinde Denkendorf hat durch das Gespräch mit dem Landratsamt, u. a. 
Immissionsschutz, vom 14.05.2018 nochmals klargestellt, dass nicht beabsichtigt 
ist die Bebaubarkeit der Grundstücke zu regeln. Durch den in Abstimmung mit 
dem Landratsamt Eichstätt weichgefassten Geltungsbereich ist eine Regelung 
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der Unterscheidung des Innen- und Außenbereiches wieder für jedes 
Einzelvorhaben zu treffen.  
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, von den Ausführungen Kenntnis zu nehmen. Durch 
den in der Besprechung erzielten Konsens über die Darstellung des einfachen 
Bebauungsplans sind hinsichtlich der vorgebrachten Stellungnahmen keine 
weiteren Maßnahmen mehr erforderlich. Das Verfahren ist weiter zu führen. 
Die Gemeinde Denkendorf nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und verweist 
auf die bereits in der Stellungnahme der Bauverwaltung des Landratsamtes 
abgehandelten Abwägungen.  
 
Abstimmungsergebnis: 14  0 
 
 
Herr Lehner und Herr Thomas Sendtner kehren zur Sitzung zurück. 
 
Die Frage eines Gemeinderatsmitglieds zu Punkt 1.1, ob andere Gebäudetypen 
als Wohngebäude möglich seien, beantwortet Bürgermeisterin Forster damit, 
dass lediglich Wohngebäude geregelt würden. 
 
Ein weiteres Gemeinderatsmitglied hält den Begriff „Wohnbaugrundstücke“ für 
falsch, die Definition sollte durch Gesetz hinsichtlich des rechtlichen Bestands 
hinterfragt werden. Es sollte stattdessen der Begriff „Grundstücke“ verwendet 
werden.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied möchte wissen, wie lange die Bürger durch dieses 
Verfahren blockiert würden. 
 
Herr Landes erläutert, dass bei klaren Beschlüssen keine Blockade erfolge. Die 
Anträge könnten maximal bis zu 3.2. / -4.2 -Verfahren liegenbleiben. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied zeigt sich weiterhin unschlüssig über die Inhalte des 
Verfahrens und plädiert für den Abbruch des Verfahrens. 
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Bebauungsplan Nr. 21 a-e „Innenbereich Ortsteile“ 
-Bitz-, -Dörndorf-, -Gelbelsee-, -Schönbrunn-, -Zandt- 

 
Die Gemeinde Denkendorf erlässt gemäß § 2 Abs.1 und § 9 des 
Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBl.S.2414) und 
den nachfolgend aufgeführten Rechtsgrundlagen folgende Satzung: 
 
Die Satzung enthält einen Plan- und einen Satzungsteil  
Urfassung der Satzung:  22.07.1994 
 
 

A. Rechtsgrundlagen: 
 

1. Baugesetzbuch in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBl.I S.2414), zuletzt 
geändert am 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722). 
 

2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung -BauNVO-) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S.132), zuletzt geändert am 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057). 
 

3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und Darstellung des 
Planinhaltes (Planzeichenverordnung -PlanzV-) in der Fassung vom 18.12.1990 
(BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509). 
 

4. Bayerische Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1.I.), zuletzt geändert durch Art. 9a 
Abs. 2 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 458). 
 

5. Stellplatzsatzung der Gemeinde Denkendorf vom 18.02.2016. 
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BEBAUUNGSPLANENTWURF Nr. XXI a-e 
 

I. Geltungsbereich  
Gemeindebereich Ortsteile Bitz, Dörndorf, Gelbelsee, Schönbrunn und Zandt, 
ausschließlich der Bereiche, für die ein rechtskräftiger, qualifizierter 
Bebauungsplan besteht, soweit nach den §§ 34 und 35 BauGB eine Bebauung 
überhaupt zulässig ist. Eine Regelung der Zulässigkeit von Vorhaben im Sinne 
des § 34 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist durch den Geltungsbereich ausdrücklich nicht 
beabsichtigt. Wird ein qualifizierter Bebauungsplan neu aufgestellt, sind dessen 
Festsetzungen vorrangig. 
Beigefügte Lagepläne Bitz, Dörndorf, Gelbelsee, Schönbrunn und Zandt 
 
 
 

II. Textfestsetzungen 
 

1. Maß der baulichen Nutzung 
-Wohnbaugrundstücke 
GRZ 0,6 
GFZ 0,8 
- Zahl der Vollgeschosse: II+ D (D kein Vollgeschoss) 
 

1.1 Bei Wohngebäuden sind Einzel- und Doppel- und Wohnhausgruppen in offener 
Bauweise zulässig. 

1.2  Die Mindestgrundstücksgröße beträgt bei Einzelhausbebauung 450qm und bei 
Doppelhausbebauung 250 qm je Hauseinheit. 

1.3  Anzahl der Wohnungen pro Gebäude: (oder Aufteilung oder 
Je volle 200 qm anteiliger Grundstücksfläche ist eine Wohneinheit mit über 60 
qm zulässig. 
Je volle 150 qm anteiliger Grundstücksfläche ist eine Wohneinheit von weniger 
als 60 qm zulässig. 
 
Für gewerbliche und freiberufliche Nutzung gilt die Regelung analog. 
 
Eine Regelung der Zulässigkeit von Vorhaben im Sinne des § 34 Abs. 4 Satz 1 
BauGB ist durch den Geltungsbereich ausdrücklich nicht beabsichtigt. 
Der Bebauungsplan trifft keine Regelung zum Innen- und Außenbereich nach 
den §§ 34 und 35 BauGB. 
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Bebauungsplan 21a – Bitz: 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplanentwurf einschließlich des 
Geltungsbereichs. Die Verwaltung wird beauftragt, die erneute öffentliche 
Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis: 12  3 
Herr Forscht nahm wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Abstimmung teil. 
 

 
 
Umgriff Bebauungsplan 21b – Dörndorf: 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplanentwurf einschließlich des 
Geltungsbereichs. Die Verwaltung wird beauftragt, die erneute öffentliche 
Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis: 9  3 
Herr Forscht, Frau Nerb, Herr Schowalter und Herr Werner nahmen wegen 
persönlicher Beteiligung nicht an der Abstimmung teil. 
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Umgriff Bebauungsplan 21c – Gelbelsee: 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplanentwurf einschließlich des 
Geltungsbereichs. Die Verwaltung wird beauftragt, die erneute öffentliche 
Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis: 10  3 
Herr Mosandl, Herr Müller und Herr Schranz nahmen wegen persönlicher 
Beteiligung nicht an der Abstimmung teil. 
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Umgriff Bebauungsplan 21d – Schönbrunn: 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplanentwurf einschließlich des 
Geltungsbereichs. Die Verwaltung wird beauftragt, die erneute öffentliche 
Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis: 11  3 
Herr Weber und Herr Werner nahmen wegen persönlicher Beteiligung nicht an 
der Abstimmung teil. 
 

 
Umgriff Bebauungsplan 21e – Zandt: 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt den Bebauungsplanentwurf einschließlich des 
Geltungsbereichs. Die Verwaltung wird beauftragt, die erneute öffentliche 
Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis: 9  4 
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Herr Jürgen Sendtner, Herr Thomas Sendtner und Herr Wermuth nahmen 
wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Abstimmung teil. 
 
 

 
Ein Gemeinderatsmitglied stellt abschließend fest, dass der Gemeinderat mit der 
Aufhebung des alten Bebauungsplans und dem Erlass der Veränderungssperre 
eine Fehlentscheidung getroffen habe. 
 
 

35. Neuerrichtung eines Spielplatzes im Baugebiet Vogelfeld – Gelbelsee; 
Beratung – Beschlussfassung (631Ki) 
 
Herr Schranz verlässt die Sitzung. 
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Für die Errichtung des Spielplatzes im Baugebiet Vogelfeld in Gelbelsee, wurde 
die Lieferung und Montage der Spielplatzgeräte angefragt.  
 
Im Vorfeld wurde die Bürgerschaft angefragt, welche Geräte als sinnvoll erachtet 
werden. Nach Eingang der Angebote gab es ein wiederholtes Gespräch mit der 
Bürgerschaft.  
 
Die Beratung und Beschlussfassung erfolgt im nichtöffentlichen Teil.  
 
Herr Issl von der Elterninitiative teilt mit, dass die Eltern das Angebot der Fa. 
Meier mit einem Holzspielplatz favorisieren. 
 
Herr Schranz kehrt zur Sitzung zurück. 
 
 

80. Vergabe der Badminton-Markierungen für die Turnhalle; Information (210 
Tu, 520) 
 
Der VfB Zandt, Badmintongruppe, hat bei der Gemeinde Denkendorf einen 
Antrag auf Anbringung von Badmintonmarkierungen in der Schule Denkendorf 
gestellt. Die eingegangenen Angebote wurden von der Gemeinde geprüft. 
 
Die Beratung und Beschlussfassung erfolgt im nichtöffentlichen Teil.  
 
 
Bürgermeisterin Forster berichtet, dass die Aufbringung mit Krepp nicht halte. 
Eine Klebelösung sei nicht favorisiert worden, so dass gezielt Angebote zur 
Aufmalung eingeholt wurden. Der VfB habe das Spielnetz selbst beschafft und 
würde dies auch der Schule zur Verfügung stellen, was z. B. auch für die OGTS 
interessant sein könnte. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied meint, dass diese Kennzeichnung heutzutage 
eigentlich Standard sei und dies damit nachgeholt werde. 
 
Ein anderes Gemeinderatsmitglied hält dagegen, dass die Halle nicht zur 
privaten Nutzung zur Verfügung stehe und die Gemeinde aufpassen sollte, was 
sie finanziere. 
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Verschiedener Ansicht vertreten die Gemeinderatsmitglieder bei der Diskussion, 
ob die Feldkennzeichnung zur Grundausstattung einer Halle gehöre oder als 
Ausrüstung zu sehen sei. 
 
Die weitere Diskussion wird in den nichtöffentlichen Teil nach Information über 
die Kosten verschoben. 
 
 

81. Vergabe der Wärmeerzeugung Kinderhaus Dörndorf; Information (621 
KiDö) 
 
Für den Neubau des Kinderhauses in Dörndorf wurde die Wärmeerzeugung 
beschränkt ausgeschrieben. Die eingegangenen Angebote wurden in 
rechnerischer und technischer Hinsicht geprüft.  
 
Die Beratung und Beschlussfassung erfolgt im nichtöffentlichen Teil.  
 
 

82. Vergabe Unimog; Information (042 Fz) 
 
Da der momentane Unimog des Bauhofes in die Jahre gekommen ist 
(Erstzulassung 2004) und einen erhöhten Reparaturbedarf aufweist (im letzten 
Jahr ca. 8.500,00 €), soll ein neuer Unimog beschafft werden.  
Das Fahrzeug wurde öffentlich ausgeschrieben. Die eingegangenen Angebote 
wurden in rechnerischer und technischer Hinsicht geprüft. 
 
 
Ein Gemeinderatsmitglied moniert, dass zwar Mittel in den Haushalt eingestellt 
wurden, allerdings kein Beschluss über die Beschaffung erfolgt sei. Erst sollten 
Zahlen zu Reparaturen dargestellt werden. 
 
Bürgermeisterin Forster informiert, dass das Fahrzeug derzeit etwa 116.000 km 
mit rund 7.000 Betriebsstunden genutzt wurde. 2017 seien fünf Reparaturen 
fällig geworden und auch 2018 sei das Fahrzeug bereits repariert worden, wobei 
weitere Ausgaben zu erwarten seien. Die Reparaturkosten in den letzten fünf 
Jahren beliefen sich auf rd. 25.000 €, wobei hier ca. 6.000 € an Servicekosten 
angefallen seien. U. a. sei das Fahrzeug auch durch das Salz im Winterdienst 
stark belastet. Außerdem sei der Unimog, seine Anfälligkeiten und eine 
Neubeschaffung seit 2015 Dauerthema der Haushaltsberatungen und auch 
deshalb in den Haushalt mit aufgenommen worden. 



FORTSETZUNGSBLATT ZUR NIEDERSCHRIFT                                            Seite: 186 
über die öffentliche Sitzung 
 
des Gemeinderates Denkendorf                                                               am: 14.06.2018 
Lfd. Nr.                                   Sachverhalt 
 

 
Ein Gemeinderatsmitglied meint, dass auch bei einem neuen Fahrzeug 
Reparaturen notwendig werden könnten. 
 
Ein weiteres Gemeinderatsmitglied meint, dass ohne Darstellung weiterer 
Alternativen und einem Grundsatzbeschluss keine Ausschreibung für diese 
Höhe an Ausgaben erfolgen könne.  
 
 

83. Vergabe der Küchen Neubau Kinderhaus Dörndorf; Information (621 KiDö) 
 
Für den Neubau des Kinderhauses in Dörndorf wurden die Küchen beschränkt 
ausgeschrieben. Die eingegangenen Angebote wurden in rechnerischer und 
technischer Hinsicht geprüft.  
 
Die Beratung und Beschlussfassung erfolgt im nichtöffentlichen Teil.  
 
 

84. Vergabe der Schlosserarbeiten Kinderhaus Dörndorf; Information (621 
KiDö) 
 
Für den Neubau des Kinderhauses in Dörndorf wurden die Schlosserarbeiten 
beschränkt ausgeschrieben.  
Hierfür sind 4 Angebote eingegangen. Die eingegangenen Angebote wurden in 
rechnerischer und technischer Hinsicht geprüft.  
 
Die Beratung und Beschlussfassung erfolgt im nichtöffentlichen Teil.  
 
 

85. Änderung der Wochenmarkt-Satzung der Gemeinde Denkendorf; Beratung 
– Beschlussfassung (842) 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über den 
Wochenmarkt der Gemeinde Denkendorf. Die Satzung liegt als Anlage zu dieser 
Niederschrift bei und ist Bestandteil dieses Beschlusses. 
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 
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Satzung zur Änderung der Satzung über den Wochenmarkt der 
Gemeinde Denkendorf 

 
 

vom 29. Juni 2017 
 
Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Satz 2 der 
Gemeindeordnung (GO) erlässt die Gemeinde Denkendorf folgende Satzung: 
 

§ 1 
Änderungen 

 
In § 2 Abs. 3 wird die Angabe „12.00 Uhr“ durch die Angabe „11.00 Uhr“ ersetzt. 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
Denkendorf, 14. Juni 2018 
 
GEMEINDE DENKENDORF 
 
 
Claudia Forster 
1. Bürgermeisterin 
 
 

86. Änderung der Friedhofssatzung der Gemeinde Denkendorf; Beratung – 
Beschlussfassung (028) 
 
Anlass der Änderung ist, dass einzelne Bestatter die Gebührenordnung 
umgehen, indem sie bei Beerdigungen das Leichenhaus nicht mehr benutzen 
und Sarg oder Urne auf dem Vorplatz aufstellen. In der Satzung kann nach 
Rücksprache mit dem Landratsamt festgelegt werden, dass auch der Vorplatz 
zum Leichenhaus gehört und damit gebührenpflichtig ist.  
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Ein Gemeinderatsmitglied schlägt vor, statt der Regelung zum Leichenhaus eine 
allgemeine Nutzungspauschale einzuführen. 
 
Ein weiteres Gemeinderatsmitglied gibt zu bedenken, dass manche Särge oder 
Urnen auch direkt ins Grab verbracht werden und damit keine Benutzung des 
Leichenhauses stattfinde. 
 
Ein anderes Gemeinderatsmitglied erinnert daran, dass unbedingt das Defizit 
behoben werden sollte.  
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, TOP 86 zu vertagen. 
 
Abstimmungsergebnis: 16  0 

 
 
 
 Weitere Informationen:  

 
Bürgermeisterin Forster verliest die „5.000er“-Rechnungen der Gemeinde. 
 
Im Anschluss trägt sie die bauleitplanerischen Maßnahmen der 
Nachbargemeinden vor: 
Der Markt Altmannstein beteiligt die Gemeinde Denkendorf im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 
für die Änderung des Bebauungsplans „Am Schlossberg“ in Altmannstein (WA). 
Die Gemeinde Stammham beteiligt die Gemeinde Denkendorf im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) und frühzeitigen 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und sonstiger Behörden (§ 4 Abs. 1 
BauGB) für die Änderung bzw. Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
(Vorentwurf II) sowie die Aufstellung des Bebauungs- u. Grünordnungsplans Nr. 
31 „Freiflächen-Photovoltaikanlage“ auf den Fl.Nrn. 306 u. 306/1 in der 
Gemarkung Stammham im Parallelverfahren.  
 
Die LED-Straßenlampen werden derzeit getauscht. 
 
Die Ausschreibung für den Radweg Richtung Dinopark ist fertig, der Baubeginn 
soll im Juli sein. Die Kostenberechnung liegt bei rd. 522.000 €.  
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Der Befall von Bäumen mit dem Eichenprozessionsspinner ist in diesem Jahr 
massiv. In Wohngebieten sowie Sportanlagen und an Plätzen, an denen sich 
Menschen aufhalten wird jeweils die Absaugung beauftragt. 
 
Der Borkenkäferbefall im Gemeindewald ist heuer noch schlimmer als in den 
vergangenen Jahren.  
 
Schäden hat auch das aktuelle Unwetter angerichtet. Es mussten verschiedene 
Keller leergepumpt werden. Die Gemeinde hat es durch teils gravierende 
Schäden an den Straßen getroffen. 
 
Es fand eine gemeinsame Feuerwehrübung Waldbrand mit Denkendorf, SB 
Zandt, und Dörndorf statt, wobei 2 Pumpen kaputt gegangen sind. 
 
Der BR befliegt am BR-Turm in Gelbelsee je nach Wetterlage am 19. oder am 
21.6. mit der Drohne. 
 
Nach dem Brand in einem Entsorgungsunternehmen wurde mit dem Beilngrieser 
Bürgermeister vereinbart, dass die Beilngrieser ihr Grüngut auch in Denkendorf 
abgeben können. Die Gebühren werden für die Beilngrieser ebenso wie für die 
Denkendorfer Bürger erhoben. 
 
 
Ein Gemeinderatsmitglied fragt nach, wie der Stand hinsichtlich eines 
Straßennamens sei. 
 
Die Herstellung eines Zauns, die sich wegen der erforderlichen Freiräumung 
anbiete, sagt Bürgermeisterin Forster zu.  
 
Ein Gemeinderatsmitglied hakt nach, ob alle Flächen zum 
Sickerwasserabscheider ablaufen. 
 
Bürgermeisterin Forster informiert, dass hierzu Gräben mit Rigolen vorgesehen 
seien. 
 
Herr Landes ergänzt, dass die Grüngutfläche nicht vergrößert werde, lediglich 
die versiegelten Flächen. Das nicht belastete Wasser laufe nach unten. 
 
Ein Gemeinderatsmitglied berichtet von einer Ablehnung für einen Kindergarten-
platz und fragt nach, ob die Verlängerung des Meierhofhauses hierbei schon 
berücksichtigt worden sei. 
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Bürgermeisterin Forster erläutert, dass derzeit noch keine Verlängerung für das 
Meierhofhaus genehmigt sei, wodurch aktuell Ablehnungen ausgestellt wurden. 
Eine Verlängerung der Genehmigung einer Krippe wurde jedoch über den 
01.01.2019 hinaus vom Jugendamt in Aussicht gestellt. 
 
 
 
Ende der Sitzung:  21.39 Uhr 
 
 
 
 
Claudia Forster     Daniela Herrler  
1. Bürgermeisterin     Protokollführerin  
 
 
Gemeinderatsmitglieder:  


